
1. GELTUNG 

1.1. Die pro air Medienagentur GmbH - im Folgenden als Agentur be-
zeichnet - erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grund-
lage der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese 
gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst 
wenn nicht ausdrücklich„auf sie Bezug genommen wird. 

1.2. Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Schriftform. 

1.3. Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen ab-
weichende Bedingungen des Vertragspartners werden selbst bei 
Kenntnis nur dann wirksam, wenn sie von der Agentur ausdrück-
lich und schriftlich anerkannt werden. 

1.4. 1.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die 
Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer 
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksa-
me Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und 
Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen. 
 

2.  VERTRAGSABSCHLUSS 

2.1. Basis für den Vertragsabschluss ist das jeweilige Angebot der 
Agentur bzw. der Auftrag des Auftraggebers, in dem der Leis-
tungsumfang und die Vergütung festgehalten sind. Die Angebote 
der Agentur sind freibleibend und unverbindlich. 

2.2. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Auftrags durch die 
Agentur zustande. Die Annahme hat in Schriftform (z. B. durch 
Auftragsbestätigung) zu erfolgen, es sei denn, dass die Agentur 
zweifelsfrei zu erkennen gibt (z. B. durch Tätigwerden aufgrund 
des Auftrages), dass sie den Auftrag annimmt. 
 

3. LEISTUNGSUMFANG, AUFTRAGSABWICKLUNG UND MITWIRKUNGS-
PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 

3.1. Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem 
Auftrag des Auftraggebers bzw. der Leistungsbeschreibung oder 
den Angaben im Vertrag. Nachträgliche Änderungen des Leis-
tungsinhaltes verändern den Vertrag und werden als Autorenkor-
rekturen zusätzlich berechnet. 

3.2. Der Auftraggeber wird die Agentur unverzüglich mit allen Infor-
mationen und Unterlagen versorgen, die für die Erbringung der 
Leistung erforderlich sind. Er wird sie von allen Vorgängen infor-
mieren, die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung 
sind, auch wenn diese Umstände erst während der Durchführung 
des Auftrages bekannt werden. Der Auftraggeber trägt den 
Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner un-
richtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben 
von der Agentur wiederholt werden müssen oder verzögert werden. 

3.3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die für die Durchführung des 
Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc.) 
auf eventuelle bestehende Urheber-, Kennzeichen- oder sonstige 
Rechte Dritter zu prüfen. Die Agentur haftet nicht wegen einer 
Verletzung derartiger Rechte. Wird die Agentur wegen einer 
solchen Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so hält der 
Auftraggeber die Agentur schad- und klaglos; er hat ihr sämt-
liche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme 
Dritter entstehen. 
 

4. FREMDLEISTUNGEN / BEAUFTRAGUNG DRITTER 

4.1. Die Agentur ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung 
selbst auszuführen, sich bei der Erbringung von vertragsgegen-
ständlichen Leistungen Dritter zu bedienen und/oder derartige 
Leistungen zu substituieren (,,Besorgungsgehilfe“). 

4.2. Die Beauftragung von Besorgungsgehilfen erfolgt entweder im 
eigenen Namen oder im Namen des Auftraggebers, in jedem Fall 
aber auf Rechnung des Auftraggebers. 

4.3. Die Agentur wird Besorgungsgehilfen sorgfältig auswählen und 
darauf achten, dass diese über die erforderliche fachliche Quali-
fikation verfügen. 

4.4. Mit der Beauftragung von Besorgungsgehilfen gehen die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen der Besorgungsgehilfen auto-
matisch auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Agentur 
über. 

4.5. Bei umfangreichen Media-Leistungen ist die Agentur nach Ab-
sprache berechtigt, einen bestimmten Anteil der Fremdkosten 
dem Auftraggeber im Voraus in Rechnung zu stellen und die 
Einbuchung bei den entsprechenden Medien erst nach Zahlungs-
eingang vorzunehmen. Für eine eventuelle Nichteinhaltung eines 
Schalttermines durch einen verspäteten Zahlungseingang haftet 
die Agentur nicht. Ein Schadensersatzanspruch vom Auftragge-
ber gegen die Agentur entsteht dadurch nicht. 
 

5. TERMINE 

5.1. Frist- und Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. zu 
bestätigen. Die Agentur bemüht sich, die vereinbarten Termine 
einzuhalten. Die Nichteinhaltung der Termine berechtigt den 
Auftraggeber allerdings erst dann zur Geltendmachung der ihm 
gesetzlich zustehenden Rechte, wenn er der Agentur eine ange-
messene, mindestens aber 14 Tage währende Nachfrist gewährt 
hat. Diese Frist beginnt mit dem Zugang eines Mahnschreibens 
an die Agentur. 

5.2. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber 
vom Vertrag zurücktreten. Eine Verpflichtung zur Leistung von 
Schadenersatz aus dem Titel des Verzugs besteht nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit der Agentur. 

5.3. 5.3. Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse - insbeson-
dere Verzögerungen bei Auftragnehmern der Agentur - entbin-
den die Agentur jedenfalls von der Einhaltung des vereinbarten 
Liefertermins. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber mit seinen 
zur Durchführung des Auftrags notwendigen Verpflichtungen (z. 
B. Bereitstellung von Unterlagen oder Informationen) im Verzug 
ist. In diesem Fall wird der vereinbarte Termin zumindest im Aus-
maß des Verzugs verschoben. 
 

6. FILMPRODUKTION 

6.1. Die Herstellung des Films erfolgt aufgrund des vom Auftrag-
geber zur Verfügung gestellten oder genehmigten Drehbuchs/ 
Storyboards, Layoutfilms und/oder des schriftlich niedergelegten 
Ergebnisses der letzten Besprechung vor Drehbeginn. 

6.2. Die Agentur wird den Film nach dem zugrunde liegenden Dreh-
buch in einer Qualität herstellen, die dem durch seine Musterrolle 
(Showreel) erwiesenen Qualitätsstandards seines Betriebes 
entspricht. 

6.3. Die Agentur trägt die ausschließliche Verantwortung für die 
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technische und künstlerische Gestaltung des Films als Ganzes 
und seiner Teile. 

6.4. Die Verantwortlichkeit für die sachliche Richtigkeit des Inhalts 
des Films und die rechtliche Zulässigkeit trägt der Auftraggeber, 
soweit seine Weisungen insoweit befolgt worden sind. 

6.5. Die Agentur bietet generell eine juristische Prüfung durch einen 
Fachanwalt an. Dieses Angebot ist auch als Empfehlung zu 
sehen. Anfallende Kosten sind auf Rechnung des Auftraggebers 
zu tragen. 

6.6. Kosten 

6.6.1. Der vereinbarte Herstellungspreis bezieht sich auf 
sämtliche Kosten bis zur digitalen Vorlage. Er ist für die 
Agentur verbindlich, sofern der Film nach den bei Auf-
tragserteilung gegebenen Richtlinien und Unterlagen 
hergestellt wird. 

6.6.2. 6.6.2. Etwaige Mehrkostenforderungen aufgrund von 
Änderungswünsche des Auftraggebers hat die Agentur 
vorher anzukündigen. Will die Agentur vom geneh-
migten Drehbuch abweichen, und werden dadurch 
Mehrkosten verursacht, bedürfen diese der vorherigen 
Zustimmung des Auftraggebers. 

6.6.3. Die Auswahl der Schauspieler, Modelle und Spre-
cher bedarf der Abstimmung mit dem Auftraggeber. 
Wünscht der Auftraggeber die Beschäftigung von 
Darstellern, Sprechern oder sonstigen Mitwirkenden, 
die aufgrund ihrer herausragenden Stellung oder aus 
anderen Gründen Honorarforderungen über dem bran-
chenüblichen Durchschnitt stellen, hat er die hierdurch 
entstehenden Mehrkosten zu tragen. 

6.6.4. Der Kunde verpflichtet sich, eventuell anfallende Ge-
bühren an Verwertungsgesellschaften wie beispiels-
weise an die GEMA abzuführen. Werden diese Gebühren von 
der Agentur verauslagt, so verpflichtet sich der Kunde, diese 
an die Agentur gegen Nachweis zu erstatten. Dies kann auch 
nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgen. 

6.7. Herstellung 

6.7.1. Die Herstellung beginnt mit der schriftlich bestätigten 
letzten Besprechung vor der Produktion oder, sofern 
eine solche nicht erfolgt, mit der Annahme des schrift-
lichen Auftrags. 

6.7.2. Die Agentur gibt dem Auftraggeber bzw. einem Ver-
treter die Möglichkeit, bei allen entscheidenden Phasen 
der Filmherstellung anwesend zu sein. Der Auftragge-
ber oder sein Vertreter soll vor Beginn der Herstellung 
einen verantwortlichen Mitarbeiter benennen, der allein 
befugt ist, anstehende Fragen zu entscheiden und 
Weisungen zu erteilen. Weisungen dieses Beauftragten 
während der Filmherstellung sind auch dann verbind-
lich, wenn sie nicht schriftlich bestätigt werden. 

6.7.3. Sofern sich der Auftraggeber verpflichtet hat der 
Agentur im Rahmen der Vertragsdurchführung (Bild-, 
Ton-, oder Text-)Materialien zu beschaffen, hat der 
Auftraggeber diese umgehend und in einem gängigen, 
verwertbaren Format zur Verfügung zu stellen. Ist eine 
aufwendige Konvertierung des vom Auftraggeber über-
lassenen Materials in ein anderes Format erforderlich, 
so übernimmt der Auftraggeber die hierfür anfallenden 
Kosten. Der Auftraggeber stellt sicher, dass die Agentur 
die zur Nutzung dieser Materialien erforderlichen 
Rechte erhält. 

6.7.4. Hat der Auftraggeber nach der Auftragserteilung, aber 
vor Beginn der Herstellung Änderungswünsche, ist die 
Agentur verpflichtet, die Änderungen - notfalls kosten-
pflichtig zu Lasten des Auftraggeber - vorzunehmen 
oder vornehmen zu lassen, soweit die Änderungen 
nicht so in die künstlerische und technische Gestaltung 
eingreifen, dass die Agentur die Verantwortung nicht 

übernehmen kann. Im letzteren Fall ist die Agentur be-
rechtigt, die Änderung abzulehnen. Dem Auftraggeber 
steht dann ein gesondertes Kündigungsrecht zu. Die bis 
dahin angefallenen Vorkosten hat er zu erstatten. Än-
derungswünsche nach Beginn der Herstellung sind nur 
zu berücksichtigen, wenn eine Einigung über die zusätz-
lichen Kosten erfolgt, und die Agentur ihnen zustimmt. 

6.7.5. Werden Aufnahmen auf Veranlassung des Auftrag-
gebers in dessen eigenen oder in fremden Werken oder 
Betrieben durchgeführt, ist eine Haftung für Betriebs-
störungen ausgeschlossen. 

6.7.6. Die Agentur haftet nur für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit. Bei Verlust bzw. Beschädigung des zur 
Bearbeitung übergebenen Materials beschränkt sich 
die Haftung auf die Ersatzlieferung von Rohfilm bzw. 
Rohmaterial in der Länge der verloren gegangenen 
oder beschädigten Teile. Für den Verlust von Daten 
und Programmen haftet die Agentur insoweit nicht, als 
der Schaden darauf beruht, dass es der Auftraggeber 
unterlassen hat, Datensicherungen durchzuführen 
und dadurch sicherzustellen, dass verloren gegangene 
Daten mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt 
werden können. Die vorstehenden Regelungen 

6.8. Abnahme 

6.8.1. 6.8.1. Die Agentur wird unmittelbar nach Fertigstellung 
des Films dem Auftraggeber eine Musterkopie zustellen 
oder diesen in seinen Geschäftsräumen vorführen. Der 
Auftraggeber verpflichtet sich, eine Erklärung darüber 
abzugeben, ob er den Film in der hergestellten Fassung 
abnimmt. Erfolgt innerhalb von 14 Tagen keine Äuße-
rung des Auftraggebers, gilt der Film als abgenommen. 

6.8.2. Beanstandungen müssen unverzüglich, spätestens 
jedoch in 14 Tagen nach Lieferung erfolgen. Spätere Re-
klamationen sind ausgeschlossen. Beanstandungen, die 
auf rein künstlerischen Gesichtspunkten im Rahmen der 
Konzeption beruhen, können lediglicheinmalig geltend 
gemacht werden. Die Agentur ist nicht verpflichtet, nach 
erfolgter Korrektur weitere rein künstlerische Änderun-
gen vorzunehmen. 

6.8.3. Der Auftraggeber kann wegen einer nicht in einem 
Mangel der Kaufsache oder des Werks bestehenden 
Pflichtverletzung nur zurücktreten, wenn die Agentur 
diese Pflichtverletzung zu vertreten hat. Künstlerische 
Differenzen innerhalb der vereinbarten Konzeption 
stellen keinen Mangel dar. 

6.8.4. Sofern der Film nach dem genehmigten Drehbuch ge-
fertigt ist und qualitativ den Anforderungen entspricht, 
und, soweit er vom Drehbuch abweicht, nur Abweichun-
gen enthält, die auf Weisungen des Auftraggebers beru-
hen oder von diesem genehmigt sind, ist der Auftragge-
ber zur Abnahme verpflichtet (Ausschluss so genannter 
Geschmacksretouren). 

6.8.5. Im Übrigen gelten für etwaige Mängel die gesetzlichen 
Vorschriften. 

6.9. PERSÖNLICHKEITSRECHTE, WEITERE NEBENPFLICHTENDES 
AUFTRAGGEBERS 
 
Zustimmungserklärungen: Soweit Mitarbeiter oder Angestellte 
oder Dritte auf Seiten des Auftraggebers an der Filmproduktion 
als Protagonisten mitwirken und darin dargestellt werden sollen, 
ist der Auftraggeber zum Schutz derer Persönlichkeitsrechte ver-
pflichtet, diese der Agentur in angemessener Frist vor Erstellung 
des Drehbuches und spätestens eine Woche vor Drehbeginn z 
benennen und deren schriftliche Zustimmung für diesen Zweck 
einzuholen und der Agentur zu übermitteln. Eine Benennung 
kann auch pauschal erfolgen. Hierfür unterzeichnet der Auftrag-
geber eine allgemein gültige Einverständniserklärung. liegen die 
Zustimmungserklärungen nicht rechtzeitig vor oder werden diese 
nur mündlich mitgeteilt, stellt der Auftraggeber der Agentur von 
der Haftung gegenüber diesem Personenkreis frei, wenn diese 



Personen Ansprüche aus Haftung wegen Verletzung der Persön-
lichkeitsrechte gegenüber der Agentur geltend machen, der 
Auftragnehmer sich aber an den vertraglichen Umfang und Inhalt 
der Filmproduktion gehalten hat. 
 

7. RÜCKTRITT VOM VERTRAG 

7.1. Die Agentur ist insbesondere zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt, wenn 

• die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Auf-
traggeber zu vertreten hat, unmöglich ist oder trotz 
Setzung einer Nachfrist weiter verzögert wird; 

• berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des 
Auftraggebers bestehen und dieser auf Begehren der 
Agentur weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leis-
tung der Agentur eine taugliche Sicherheit leistet. 

7.2. Bei einem Rücktritt des Auftraggebers von einem Auftrag vor 
Beginn des Projektes, berechnet die Agentur dem Auftraggeber 
folgende Prozentsätze vom ursprünglich vertraglich geregelten 
Honorar als Stornogebühr: bis sechs Monate vor Beginn des 
Auftrages 10%, ab sechs Monate bis drei Monate vor Beginn des 
Auftrages 25%, ab drei Monate bis vier Wochen vor Beginn des 
Auftrages 50%, ab vier Wochen bis zwei Wochen vor Beginn des 
Auftrages 80%, ab zwei Wochen vor Beginn des Auftrags 100%. 
 

8. HONORAR 

8.1. Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Honorar-
anspruch der Agentur für jede einzelne Leistung, sobald diese 
erbracht wurde. Die Agentur ist berechtigt, zur Deckung ihres 
Aufwandes Vorschüsse zu verlangen, in der Regel eine 50%ige 
Akonto nach erfolgter Auftragsbestätigung. 

8.2. Alle Leistungen der Agentur, die nicht ausdrücklich durch das ver-
einbarte Honorar abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. 
Alle der Agentur erwachsenden Barauslagen sind vom Auftrag-
geber zu ersetzen. 

8.3. Kostenvoranschläge der Agentur sind grundsätzlich unverbind-
lich. Wenn abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten, die von 
der Agentur schriftlich veranschlagt wurden, um mehr als 10% 
überstiegen werden, wird die Agentur den Auftraggeber auf die 
höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als 
vom Auftraggeber genehmigt, wenn der Auftraggeber nicht bin-
nen drei Tagen nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht und 
gleichzeitig kostengünstigere Alternativen bekannt gibt. 

8.4. Für alle Arbeiten der Agentur, die aus welchem Grund auch 
immer vom Auftraggeber nicht zur Ausführung gebracht werden, 
gebührt der Agentur eine angemessene Vergütung. Mit der Be-
zahlung dieser Vergütung erwirbt der Auftraggeber an diesen 
Arbeiten keinerlei Rechte; nicht ausgeführte Konzepte, Entwürfe 
und sonstige Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der Agentur 
zurückzustellen. 

8.5. Für vermittelnde Leistungen, insbesondere Media, fallen mindes-
tens 15% im Hundert als Provision an 

8.6. Die Basis eines Agenturvertrages bildet das monatliche Entgelt 
für alle Leistungen im Rahmen des vereinbarten Paketes und be-
inhaltet grafische Leistungen und Administration. Alle sonstigen 
Leistungen werden nach schriftlichem oder mündlichem Angebot 
abgerechnet. Für alle vermittelten Leistungen wird zusätzlich das 
vertragliche vereinbarte Agenturhonorar berechnet. 
 

9. ZAHLUNG 

9.1. Die Rechnungen der Agentur werden netto ohne jeden Abzug ab 
Rechnungsdatum fällig und sind, sofern nicht anderes vereinbart 
wurde, binnen zehn Kalendertagen ab Erhalt der Rechnung zu 
bezahlen. Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezah-
lung Eigentum der Agentur. 

9.2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle mit der Einforderung 
verbundenen Kosten und Aufwände, wie insbesondere Inkasso-
spesen oder sonstige für eine zweckentsprechende Rechtsver-
folgung notwendige Kosten, zu tragen. 

9.3. Im Falle des Zahlungsverzuges des Auftraggebers kann die 
Agentur sämtliche, im Rahmen anderer mit dem Auftraggeber 
abgeschlossene Verträge, erbrachte Leistungen und Teilleistun-
gen sofort fällig in Rechnung zu stellen. 

9.4. Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht der Agentur ohne 
weitere Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 
10% über dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-Überlei-
tungsgesetzes zu. Das Recht zur Geltendmachung eines darüber 
hinausgehenden Schadens bleibt von dieser Regelung unberührt. 

9.5. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderun-
gen gegen Forderungen der Agentur aufzurechnen, außer die 
Forderung des Auftraggebers wurde von der Agentur schriftlich 
anerkannt oder gerichtlich festgestellt. Ein Zurückbehaltungs-
recht des Kunden wird ausgeschlossen. 
 

10. PRÄSENTATIONEN 

10.1. Für die Teilnahme an Präsentationen steht der Agentur ein ange-
messenes Honorar zu, das mangels Vereinbarung zumindest den 
gesamten Personal-und Sachaufwand der Agentur für die Prä-
sentation sowie die Kosten sämtlicher Fremdleistungen deckt. 

10.2. Erhält die Agentur nach der Präsentation keinen Auftrag, so 
bleiben alle Leistungen der Agentur, insbesondere die Präsen-
tationsunterlagen und deren Inhalt im Eigentum der Agentur; 
der Auftraggeber ist nicht berechtigt, diese - in welcher Form 
auch immer - weiter zu nutzen; die Unterlagen sind vielmehr 
unverzüglich der Agentur zurückzustellen. Die Weitergabe von 
Präsentationsunterlagen an Dritte sowie deren Veröffentlichung, 
Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Verwertung ist ohne 
ausdrückliche Zustimmung der Agentur nicht zulässig. 

10.3. Ebenso ist dem Auftraggeber die weitere Verwendung der im 
Zuge der Präsentation eingebrachten Ideen und Konzepte unter-
sagt und zwar unabhängig davon, ob die Ideen und Konzepte 
urheberrechtlichen Schutz erlangen. Mit der Zahlung des Präsen-
tationshonorars erwirbt der Auftraggeber keinerlei Verwertungs 
und Nutzungsrechte an den präsentierten Leistungen. 

10.4. Werden die im Zuge einer Präsentation eingebrachten Ideen und 
Konzepte für die Lösung von Kommunikationsaufgaben nicht in 
gestalteten Werbemitteln der Agentur verwertet, so ist diese 
dazu berechtigt, die präsentierten Ideen und Konzepte anderwei-
tig zu verwenden. 
 

11. EIGENTUMSRECHT UND URHEBERSCHUTZ 

11.1. Alle Leistungen der Agentur einschließlich jener aus Präsenta-
tionen (z.B. Anregungen, Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, Skribbles, 
Reinzeichnungen, Konzepte, Negative, Dias), auch einzelne 
Teile daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen Werkstücke und 
Entwurfsoriginale im Eigentum der Agentur und können von 
der Agentur jederzeit - insbesondere bei Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses - zurückverlangt werden. Der Auftraggeber 
erwirbt durch Zahlung des Honorars nur das Recht der Nutzung 
(einschließlich Vervielfältigung) zum vereinbarten Zweck und 
im vereinbarten Nutzungsumfang. Ohne gegenteilige Verein-
barung mit der Agentur darf der Auftraggeber die Leistungen der 
Agentur nur selbst, ausschließlich in Deutschland und nur für die 
Dauer des Agenturvertrages nutzen. Der Erwerb von Nutzungs- 
und Verwertungsrechten an Leistungen der Agentur setzt in 
jedem Fall die vollständige Bezahlung der von der Agentur dafür 
in Rechnung gestellten Honorare voraus. 

11.2. Änderungen von Leistungen der Agentur, wie insbesondere deren 
Weiterentwicklung durch den Auftraggeber oder durch für diesen 
tätig werdende Dritte, sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
der Agentur und - soweit die Leistungen urheberrechtlich ge-
schützt sind - des Urhebers zulässig.  



11.3. Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den ur-
sprünglich vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang hinaus-
geht, ist - unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich 
geschützt ist - die Zustimmung der Agentur erforderlich. Dafür 
steht der Agentur und dem Urheber eine gesonderte angemes-
sene Vergütung zu. 

11.4. Für die Nutzung von Leistungen der Agentur bzw. von Werbe-
mitteln, für die die Agentur konzeptionelle oder gestalterische 
Vorlagen erarbeitet hat, ist nach Ablauf des Agenturvertrages 
unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt 
ist oder nicht, die Zustimmung der Agentur erforderlich. 

11.5. Die Arbeiten der Agentur dürfen vom Auftraggeber oder vom 
Auftraggeber beauftragter Dritter weder im Original noch bei 
der Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung, auch 
die von Teilen des Werkes, ist unzulässig. Bei Zuwiderhandlung 
steht der Agentur vom Auftraggeber ein zusätzliches Honorar in 
mindestens der 2,5 fachen Höhe des ursprünglich vereinbarten 
Honorars zu.  

11.6. Die Agentur behält sich das Recht vor einzelne Bilder, Grafiken 
oder Sequenzen weiter zu vermarkten. 
 

12. KENNZEICHNUNG 

12.1. Die Agentur ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen 
Werbemaßnahmen auf die Agentur und allenfalls auf den Ur-
heber hinzuweisen, ohne dass dem Auftraggeber dafür ein Ent-
geltanspruch zusteht. 

12.2. Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schrift-
lichen Widerrufs des Auftraggebers dazu berechtigt, auf eigenen 
Werbeträgern und insbesondere auf ihrer Internet-Website mit 
Namen und Firmenlogo auf die zum Auftraggeber bestehende 
Geschäftsbeziehung hinzuweisen. Zudem kommt das Recht 
einzelne Werke oder Sequenzen für Eigenwerbung zu nutzen. 

13. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ 

13.1. Der Auftraggeber hat Reklamationen unverzüglich, jedenfalls 
jedoch innerhalb von drei Tagen nach Leistung durch die Agentur 
schriftlich geltend zu machen und zu begründen. Im Fall berech-
tigter und rechtzeitiger Reklamationen steht dem Auftraggeber 
nur das Recht auf Verbesserung oder Austausch der Leistung 
durch die Agentur zu. 

13.2. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemes-
sener Frist behoben, wobei der Auftraggeber der Agentur alle zur 
Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen 
ermöglicht. Die Agentur ist berechtigt, die Verbesserung der Leis-
tung zu verweigern, wenn diese unmöglich, oder für die Agentur 
mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. 

13.3. Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB zu Lasten der Agentur 
ist ausgeschlossen. Das Vorliegen des Mangels im Übergabezeit-
punkt, der Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und die Recht-
zeitigkeit der Mängelrüge sind vom Auftraggeber zu beweisen. 

13.4. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers, insbesondere we-
gen Verzugs, Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungs-
verletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, mangelhafter 
oder unvollständiger Leistung, Mängelfolgeschadens oder wegen 
unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Agentur beruhen. 

13.5. Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Mo-
naten ab Kenntnis des Schadens geltend gemacht werden. 

13.6. Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem Auftrags-
wert exklusive Steuern begrenzt. 
 

14. HAFTUNG 

14.1. Die Agentur wird die ihr übertragenen Arbeiten unter Beachtung 
der allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze durchführen und 
den Auftraggeber rechtzeitig auf für sie erkennbare Risiken 

hinweisen. Jegliche Haftung der Agentur für Ansprüche, die auf 
Grund der Werbemaßnahme (der Verwendung eines Kennzei-
chens) gegen den Auftraggeber erhoben werden, wird aus-
drücklich ausgeschlossen, wenn die Agentur ihrer Hinweispflicht 
nachgekommen ist; insbesondere haftet die Agentur nicht für 
Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Auftraggebers oder 
Kosten von Urteilsveröffentlichungen sowie für fällige Schaden-
ersatzforderungen oder ähnliche Ansprüche Dritter. 

14.2. Die Agentur haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
lediglich für Schäden, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden kann. Die Haftung für leichte Fahrlässig-
keit ist ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit 
hat der Geschädigte zu beweisen. 

14.3. Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der durch die Agentur 
erarbeiteten und durchgeführten Maßnahmen wird vom Auf-
traggeber getragen. Das gilt insbesondere für den Fall, dass 
die Aktionen und Maßnahmen gegen Vorschriften des Wett-
bewerbsrechts, des Urheberrechts und der speziellen Werbe-
rechtsgesetze verstoßen. Der Auftraggeber stellt die Agentur 
von Ansprüchen Dritter frei, wenn die Agentur auf ausdrücklichen 
Wunsch des Auftraggebers gehandelt hat, obwohl sie dem 
Auftraggeber Bedenken im Hinblick auf die Zulässigkeit der Maß-
nahmen mitgeteilt hat. Die Anmeldung solcher Bedenken durch 
die Agentur beim Auftraggeber hat unverzüglich nach bekannt 
werden in schriftlicher Form zu erfolgen. Erachtet die Agentur für 
eine durchzuführende Maßnahme eine wettbewerbsrechtliche 
Prüfung durch eine besonders sachkundige Person oder Institu-
tion für erforderlich, so trägt nach Absprache mit der Agentur die 
Kosten hierfür der Auftraggeber. 

14.4. Die Agentur haftet in keinem Fall wegen der in den Werbe-
maßnahmen enthaltenen Sachaussagen über Produkte und 
Leistungen des Auftraggebers. Die Agentur haftet auch nicht für 
die patent-, urheber- und markenrechtliche Schutz- oder Eintra-
gungsfähigkeit der im Rahmen des Auftrages gelieferten Ideen, 
Anregungen, Texte, Vorschläge, Bilder, Grafiken, Fotos, Musiken, 
Sprachtakes, Konzeptionen und Entwürfe. 
 

15. VERSCHWIEGENHEIT 
 
Die Agentur ist verpflichtet alle Kenntnisse, die sie aufgrund eines Auf-
trags vom Auftraggeber erhält, zeitlich unbeschränkt streng vertraulich 
zu behandeln und sowohl ihre Mitarbeiter, als auch von ihr herangezo-
gene Dritte ebenfalls in gleicher Weise zu absolutem Stillschweigen zu 
verpflichten. Alle Arbeitsunterlagen werden von der Agentur sorgsam 
behandelt, vor dem Zugriff Dritter geschützt, nur zur Erarbeitung des je-
weiligen Auftrages genutzt und werden nach Beendigung des Auftrages 
an den Auftraggeber zurückgegeben. 
 

16. ANZUWENDENDES RECHT 
 
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und der 
Agentur ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der inter-
nationalen Verweisungsnormen anzuwenden. Die Bestimmungen des 
UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
 

17. ERFÜLLUNGSORT IST DER SITZ DER AGENTUR 
 
Als Gerichtsstand für alle sich unmittelbar zwischen der Agentur und 
dem Auftraggeber ergebenden Streitigkeiten wird das für den Sitz der 
Agentur örtlich und sachlich zuständige deutsche Gericht vereinbart. 
 

18. GÜLTIGKEIT 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab dem 13.04.2021 
und behalten ihre Gültigkeit bis zur Veröffentlichung neuer Bestimmun-
gen. Diese AGB sind integrierter Bestandteil jeglicher Vereinbarungen 
zwischen der pro air Medienagentur GmbH und seiner Auftraggeber.


